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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Ratiodata AG für Technische Services 

Stand 05. November 2020 
 

 
1. Geltungsbereich 

 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

gelten für Wartungs-, Instandhaltungs- und Instand-
setzungsleistungen von IT-Hardware (nachfolgend 
auch „Systeme“ genannt) durch die Ratiodata 
AG, 60528 Frankfurt am Main, 
Registergericht Frankfurt am Main HRB 120933 
(Ratiodata) gegenüber Unternehmern i.S.d. 
§ 14 BGB. Sie finden auch auf mit den Hauptleis-
tungen in Zusammenhang stehende Auskünfte und 
Beratungen. Für die „Ratiodata Service-Erweite-
rung“ gelten ergänzend und diesen Bedingungen 
vorgehend die „Ergänzenden Bedingungen zur 
Ratiodata Service-Erweiterung“. Die AGB gelten 
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich verein-
bart werden. 

1.2 Der die Leistungen der Ratiodata genauer spezifi-
zierende Systemschein (Anlage 1) hat vorrangige 
Geltung. 

1.3 Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, 
wenn die Ratiodata ausdrücklich und schriftlich ih-
rer Anwendung zugestimmt hat. 

 

2. Vertragsschluss / Leistungsumfang 
 

2.1 Angebote der Ratiodata sind freibleibend und un-
verbindlich, es sei denn, das Angebot ist schrift-
lich als bindend bezeichnet.  

2.2 Ein Vertrag kommt mit rechtswirksamer Unterzeich-
nung eines Vertragsdokuments (Systemschein) 
durch beide Parteien oder der Annahme eines An-
gebotes der Ratiodata durch den Kunden zustande. 
Ein Vertrag kommt auch zustande, wenn die Ratio-
data auf ein Angebot des Kunden mit der Leistungs-
erbringung beginnt. Die Ratiodata kann schriftliche 
Bestätigungen mündlicher Vertragserklärungen 
des Kunden verlangen. 

2.3 Die Ratiodata erbringt ihre Leistungen durch qua-
lifiziertes und mit den Systemen vertrautes und ent-
sprechend geschultes Personal und nach dem zum 
Zeitpunkt der Erbringung geltenden Stand der 
Technik, sowie unter Beachtung der Wartungs- 
und Service-Vorgaben des Herstellers der Systeme. 

2.4 Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich für jedes 
individuelle System aus dem vereinbarten War-

tungs-Pakete-Typ gemäß Systemschein. Die Leis-
tungserbringung erfolgt vor Ort beim Kunden. 

2.5 Die Ratiodata erbringt die vereinbarten Wartungs-
leistungen. Diese umfassen die Erhaltung der vollen 
Funktionalität der Systeme durch Pflege und In-
standhaltung, insbesondere durch notwendige Jus-
tagen, Reinigungen, Überprüfung der Funktionsfä-
higkeit und Austausch nicht mehr verwendungsfähi-
ger Bauteile. Der Wartungsturnus ergibt sich aus 
dem vereinbarten Wartungspaket. Die Wartung des 
Systems erfolgt entsprechend den Vorgaben des 
Herstellers. Die Ratiodata ist berechtigt, Wartungen 
auch außerhalb der Festlegungen des Wartungstur-
nus vorzunehmen, insbesondere zusammen mit 
Störungsbehebungen, soweit dies keine wesentli-
che Abweichung von den vereinbarten Wartungen 
bedeutet. 

2.6 Gemäß dem für das jeweilige System vereinbarten 
Wartungs-Pakete-Typ erfolgt die Wartung des 
Systems pro Quartal, halbjährlich oder einmal 
jährlich. Die Ratiodata kann hierbei auftretende 
Störungen dazu nutzen, anstehende Wartungsar-
beiten ebenfalls durchzuführen. Die Einsatzsteue-
rung der Ratiodata meldet die Techniker vorher 
beim Kunden an. 

2.7 Die Ratiodata erbringt weiter alle Reparaturen, also 
die Beseitigung von Fehlern, Störungen oder Schä-
den des Systems. Dies umfasst auch den Einbau er-
forderlicher Ersatzteile im Wege des Austauschs 
des defekten gegen ein in der Regel neues oder 
ausnahmsweise ein gleichwertiges gebrauchtes 
Teil. Die Ratiodata ist berechtigt, eine Störung einer 
Hardware-Komponente auch durch Austausch der 
fehlerhaften Komponente gegen eine gleiche oder 
andere Komponente zu beseitigen, soweit diese der 
auszutauschenden Komponente hinsichtlich Funkti-
onalität und Abnutzungsgrad mindestens gleichwer-
tig ist. In diesem Fall gelten die gleichen Mängelan-
sprüche wie beim Austausch gegen ein neues Er-
satzteil. 

2.8 Die beschriebenen Serviceleistungen können nur 
in der Bundesrepublik Deutschland am erstmali-
gen Lieferort erbracht werden, sofern die Einsatz-
stelle mittels PKW zeitlich unbeschränkt ohne Zu-
hilfenahme von weiteren Transportmitteln zu errei-
chen ist. Abweichungen hiervon müssen separat 
vereinbart werden. 

2.9 Die Leistungsverpflichtung der Ratiodata gilt vorbe-
haltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung 
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mit Vorleistungen, soweit Ratiodata mit der erfor-
derlichen Sorgfalt ein kongruentes Deckungsge-
schäft geschlossen hat und die nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Leistung nicht auf einem Ver-
schulden der Ratiodata beruht. 

2.10 Die von der Ratiodata beim Kunden für die Bereit-
stellung der Leistung installierten und überlassenen 
Einrichtungen, Geräte, Software und Unterlagen 
bleiben Eigentum der Ratiodata, soweit kein Eigen-
tumsübergang gesondert vereinbart wird. Die über-
lassenen Einrichtungen dürfen keinem Dritten dau-
erhaft überlassen werden und nur an den vereinbar-
ten Standorten zu dem vertraglich vereinbarten 
Zweck genutzt werden. Der Kunde ist verpflichtet, 
die installierten Einrichtungen pfleglich zu behan-
deln und vor dem unbefugten Zugriff und Eingriff 
durch Dritte zu schützen. 

 

3. Entstörungen 
 

3.1 Bei auftretenden Fehlern, Störungen oder Schäden, 
nachfolgend „Störungen“ genannt, erfolgt eine Bear-
beitung gemäß den nachfolgenden Regelungen und 
den Regelungen der vereinbarten Full-Service-Vari-
ante. 

3.2 Bei auftretenden Störungen meldet der Kunde die 
Störung grundsätzlich über das Ratiodata Service-
Portal. Nur in Ausnahme- fällen erfolgt die Störungs-
meldung über die folgenden Kommunikationswege: 

- Telefon:  0251 7000-5210 

- Telefax: 0251 7000-3201 

- E-Mail: info@ratiodata.de. 

Nach Eingang der Störungsmeldung setzt sich ein 
Mitarbeiter der Einsatzsteuerung mit dem Kunden in 
Verbindung. 

3.3 Die Einsatzsteuerung der Ratiodata analysiert und 
qualifiziert die Störung und versucht zunächst durch 
telefonische Hilfestellung oder – soweit vorhanden – 
unter Verwendung von Fernwartungseinrichtungen 
die Störung zu beseitigen. 

3.4 Ist eine Störungsbeseitigung gemäß Ziffer 3.3 nicht 
möglich, wird die Ratiodata die Störung durch den 
Einsatz qualifizierter Techniker in den Räumen des 
Kunden gemäß dem für das System abgeschlosse-
nen Servicelevel beseitigen. 

3.5 Alles Weitere – insbesondere die bei der Entstörung 
einzuhaltenden Zeiten – ergibt sich aus der verein-
barten Service-Variante. 

 

 

 

4. Entstörung 
 

4.1 Hinsichtlich der im Systemschein beschriebenen 
Service-Varianten gelten folgende Definitionen: 

- Als „Reaktionszeit“ gilt der Zeitraum, innerhalb 
dessen die Ratiodata versucht, die Störung durch 
telefonischen Support oder – soweit vorhanden – 
durch Fernwartung zu beheben. Er beginnt ab 
dem Eingang der Störungsmeldung bei der Ein-
satzsteuerung der Ratiodata. Erst nach Ablauf 
der Reaktionszeit ist der Kunde berechtigt, den 
Einsatz von Technikern in seinen Räumen zu ver-
langen. 

In der Reaktionszeit erbringt die Ratiodata fol-
gende Leistungen: 

- Störungsannahme durch die Einsatzsteuerung, 

- telefonische Qualifizierung der Störung und, 
soweit möglich, telefonische Fehlerbehebung, 

- Absprache mit dem Kunden hinsichtlich Termin 
und Modalitäten der Störungsbehebung, 

- Vor-Ort-Reparatur, Verbringung des Systems 
zur Ratiodata etc., 

- Ersatzteilmanagement. 

- Als “Vor-Ort-Zeit“ gilt der Zeitraum vom Eingang 
der Störungsmeldung bis zum Erreichen des Ein-
satzortes beim Kunden und Beginn der Repara-
tur. 

- Als „Servicezeit“ gilt der Zeitraum, in dem die Ein-
satzsteuerung der Ratiodata zu erreichen ist und 
innerhalb dessen die Leistungserbringung durch 
die Techniker erfolgt. 

- Mit „Hardwarewiederherstellung“ ist der Zeitraum 
definiert, innerhalb welchem eine gemeldete Stö-
rung so beseitigt wird, dass das System wieder 
einsatzbereit funktioniert. 

Bei der Berechnung der o. g. Zeiten bleiben Zeiten 
außerhalb der Servicezeiten außer Betracht. 

4.2 Die Ratiodata ist bemüht, alle gemeldeten Störun-
gen unter Berücksichtigung aller Umstände, insbe-
sondere nach ihrer Priorität, dem vereinbarten Ser-
vicelevel und den Einsatzplanungen so kurzfristig 
wie möglich zu beheben. Dennoch kann eine Ga-
rantie für die Einhaltung der vereinbarten Zeiten 
nicht übernommen werden. Die Ratiodata haftet da-
her für Überschreitungen dieser Zeiten nur, sofern 
und soweit diese von ihr zu vertreten ist. Die Ratio-
data hat die Überschreitung insbesondere nicht zu 
vertreten, wenn diese auf höherer Gewalt oder auf 
Umständen beruht, die vom Kunden oder Dritten zu 
vertreten sind. In diesem Fall verlängern sich die 
Servicezeiten entsprechend. 
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5. Leistungsausschlüsse 
 

5.1 Dieser Vertrag umfasst nicht: 

- die Pflege und Wartung der auf den Systemen in-
stallierten Software. Hierüber ist ggf. ein geson-
derter Software-Pflegevertrag mit der GAD eG 
abzuschließen, 

- Schulungen und Einweisungen in Bezug auf die 
Systeme. 

5.2 Ebenfalls nicht umfasst sind, sofern die vereinbarte 
Full-Service-Variante nichts anderes bestimmt: 

- Arbeiten an den elektrischen Anlagen außer- halb 
der Systeme. 

- Wartung und Reparatur von Zubehör, Anbau- tei-
len, Tresoren, Gehäuseteilen und -rahmen, Ge-
räten und sonstigen Einrichtungen, die nicht im 
Systemschein, Anlage 1, aufgeführt sind. 

- Austausch und Reinigung von Verbrauchsmateri-
alien, die Durchführung von Spezifikationsände-
rungen – mit Ausnahme von Updates der ver-
tragsgegenständlichen Software 

- –, An- oder Abbau von Zubehör, Zusatzgeräten 
oder anderen Einrichtungen sowie der Abbau und 
die Aufstellung des Systems bei Standortverän-
derungen. 

- Reparatur von Systemen oder Austausch von 
Teilen, die funktionsuntüchtig wurden aufgrund 
von Bedienungsfehlern oder sonstigen fahrlässi-
gen oder vorsätzlichen Verhaltens des Bedie-
nungspersonals des Kunden oder dritter Perso-
nen, Vandalismus, Fällen höherer Gewalt, Ausfall 
der Stromversorgung, der Klimaanlage, Blitz-
schlag, Wasserschaden, Feuer oder durch Ver-
wendung von Betriebsmitteln und/oder Zubehör, 
die nicht den technischen Spezifikationen der Ra-
tiodata oder dem Lieferanten des Systems ent-
sprechen oder durch sonstige Ursachen, die nicht 
normaler und ordnungsgemäßer Benutzung ent-
sprechen. 

- Leistungen der Ratiodata, die erforderlich wer-
den, um im Nachgang zu Reparaturen oder War-
tungen des Systems durch Personen, die nicht 
von der Ratiodata beauftragt sind, das System 
wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu brin-
gen. 

- Leistungen außerhalb der vereinbarten Service-
Zeiten. 

- Leistungen, die inhaltlich oder bzgl. der Modalitä-
ten, insbesondere der Reaktions- und Reparatur-
zeiten, einer höheren als der vereinbarten Full-
Service-Variante entsprechen. 

- Fehleinsätze oder Mehraufwendungen, die auf 

fehlerhaften Angaben des Kunden, Nichteinhal-
tung vereinbarter Termine, Wartezeiten oder 
sonstigen vom Kunden zu vertretenden Umstän-
den beruhen. 

5.3 Ebenso sind in der Vergütung für die Level Stan-
dard (+), Classic (+) und SB- Komfort die Software-
Wiederherstellung und Daten-Recovery bei SB-Ge-
räten und PCs nicht enthalten. Hier gilt folgendes:  

- Software-Wiederherstellung und Daten-
Recovery bei Servern: Der Level Professional be-
inhaltet bei Servern die Herstellung des Betriebs-
systems und den Start der Datensicherung. Vo-
raussetzung hierfür ist eine intakte Datensiche-
rung. 

Die Level Professional+/ +6H/ +S beinhalten bei 
Servern die Herstellung des Betriebssystems und 
die Rückübertragung der Datensicherung bis zur 
Inbetriebnahme des Servers. Voraussetzung 
hierfür ist eine intakte Datensicherung. 

- Software-Wiederherstellung und Daten-
Recovery bei SB-Geräten: Die Level SB-Profes-
sional S/+S beinhalten bei SB-Komponenten die 
Herstellung des Betriebssystems und die Instal-
lation der Image-CD bis zur Inbetriebnahme der 
SB- Komponente. Voraussetzung hierfür ist das 
Vorhandensein der Image-CD beim Kunden und 
dass unmittelbar nach Tausch der defekten Hard-
ware mit der Installation begonnen werden kann. 

5.4 Sobald die Ratiodata feststellt, dass es sich um 
eine Störung handelt, die unter einen vorgenannten 
den Leistungsausschluss fällt, wird die Ratiodata 
dies dem Kunden mitteilen. Die Ratiodata ist in die-
sem Fall bereit die Störung zu beseitigen soweit 
dies möglich ist, dies bedarf jedoch eines besonde-
ren Auftrages. Sollte der Kunde nicht mit der Ein-
ordnung des Schadens durch Ratiodata einverstan-
den sein, hat er dies binnen sieben Tagen nach Mit-
teilung durch die Ratiodata schriftlich gegenüber 
der Ratiodata zu erklären. In diesem Fall werden 
die Parteien dieses Vertrages sich auf einen öffent-
lich bestellten und vereidigten EDV-Sachverständi-
gen einigen, der mit der Begutachtung der Störung 
und der Feststellung der Störungsursache beauf-
tragt wird. Sollten die Parteien dieses Vertrages 
sich nicht auf einen Sachverständigen einigen, wer-
den die Parteien den Präsidenten der für den Kun-
den örtlich zuständigen Industrie- und Handelskam-
mer bitten, einen geeigneten Sachverständigen zu 
bestimmen. Eventuell ausgetauschte Teile sind von 
der Ratiodata zur Begutachtung bereitzuhalten. Die 
tatsächlichen Feststellungen des Gutachters sind 
für beide Parteien bindend. Bestätigt der Gutachter 
die Auffassung des Kunden, trägt die Ratiodata die 
Kosten der Begutachtung, die ausgeführten Arbei-
ten fallen unter die normale Vergütung. Bestätigt 
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der Gutachter die Auffassung der Ratiodata, trägt 
der Kunde neben den Kosten der Störungsbeseiti-
gung auch die Kosten des Gutachters sowie einen 
durch die Begutachtung ggf. verursachten Mehrauf-
wand der Ratiodata. 

 

6. Vertragsänderungen 
 

6.1 Einvernehmlich vereinbarte Änderungen und Er-
gänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform 
und müssen als solche ausdrücklich gekennzeich-
net sein. Die Schriftform ist nur gewahrt, wenn Än-
derungen und Ergänzungen als solche bezeichnet, 
schriftlich abgefasst und von beiden Parteien 
rechtsverbindlich unterzeichnet sind. Vorstehendes 
gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfor-
dernis selbst. 

6.2 Ratiodata kann den Vertrag mit dem Kunden und 
diese AGB einschließlich der Leistungsbestimmun-
gen nach den nachfolgenden Bestimmungen än-
dern. Änderungen der Entgelthöhe richten sich aus-
schließlich nach Ziffer 10.7 und Ziffer 10.8.  

6.3 Ratiodata kann die vertraglichen Vereinbarungen 
insbesondere ändern, wenn die für die Erbringung 
der Dienstleistungen maßgeblichen gesetzlichen 
Normen sich derart ändern, dass eine Anpassung 
der vertraglichen Vereinbarungen notwendig wird. 
Darüber hinaus kann Ratiodata die vertraglichen 
Vereinbarungen ändern, sofern dies aufgrund von 
Änderungen der Marktverhältnisse, die bei Ver-
tragsschluss nicht vorhersehbar waren, und deren 
Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des 
Vertragsverhältnisses merklich stören würde, in 
technischer oder kalkulatorischer Sicht erforderlich 
wird. Eine Änderung erfolgt nur, wenn dadurch we-
sentliche Regelungen des Vertragsverhältnisses 
(insbesondere Art und Umfang der Leistungen, 
Laufzeit, Kündigungsfristen) nicht berührt werden. 
Ratiodata wird nur die Änderungen ausgleichen, 
ohne einen weiteren Vorteil zu erlangen.  

6.4 Alle Änderungen der Vertragsbedingungen und der 
AGB werden dem Kunden schriftlich oder in Text-
form mitgeteilt. Die einzelnen Änderungen werden 
dem Kunden in der Mitteilung einzeln zur Kenntnis 
gebracht und treten, soweit nicht ausdrücklich ein 
späterer Zeitpunkt bestimmt ist, einen Monat nach 
der Mitteilung in Kraft. Erfolgen die Änderungen zu-
ungunsten des Kunden, gelten die Änderungen als 
vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht 
schriftlich oder in Textform einzelnen oder allen Än-
derungen widerspricht. Der Widerspruch muss in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
bei Ratiodata eingegangen sein. Ratiodata wird auf 
diese Folgen in der Mitteilung gesondert hinweisen. 
Eine Anpassung der vertraglichen Vereinbarungen 

an die in Ziffer 6.3 genannten gesetzlichen Rah-
menbedingungen gilt im Falle einer Anpassung an 
zwingendes Recht in keinem Fall als Änderung zu-
ungunsten des Kunden. Im Falle eines form- und 
fristgerechten Widerspruchs wird der Vertrag zu 
den bisherigen Bedingungen fortgesetzt. 

 

7. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
 

7.1 Der Kunde wird unentgeltlich alle Voraussetzungen 
im Bereich seiner Betriebssphäre schaffen, die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglichen 
Leistungen der Ratiodata erforderlich sind. 

7.2 Der Kunde wird sämtliche Rechte, Genehmigungen 
und Ermächtigungen einholen oder erwerben und 
während der Vertragslaufzeit aufrecht erhalten, die 
erforderlich sind, um die Leistungen in seinem Ein-
flussbereich zu erbringen. 

7.3 Der Kunde stellt für Installation und Betrieb der den 
Vertragszwecken dienenden technischen Einrich-
tungen der Ratiodata unentgeltlich und rechtzeitig 
eigene notwendige Einrichtungen, geeignete Auf-
stellungsräume bzw. Grundstücke sowie Elektrizität 
und Erdung zur Verfügung und hält diese für die 
Dauer des Vertrages im funktionsfähigen und ord-
nungsgemäßen Zustand. Der Kunde ermöglicht der 
Ratiodata und deren Gehilfen den jederzeitigen Zu-
tritt zu den technischen Einrichtungen zwecks 
Durchführung des Vertrages. 

7.4 Der Kunde ist für die Bereitstellung, Richtigkeit und 
Vollständigkeit aller Informationen, Arbeitsunterla-
gen und Arbeitsmittel, die die Ratiodata für die 
Durchführung der Leistungen benötigt, verantwort-
lich. 

7.5 Der Kunde wird von ihm geplante Veränderungen 
an seiner Betriebsumgebung rechtzeitig mit der Ra-
tiodata abstimmen, sofern diese einen Einfluss auf 
die vereinbarten Leistungen haben können. 

7.6 Der Kunde hat der Ratiodata unverzüglich schrift-
lich jede Art von Änderung, die das Vertragsverhält-
nis betrifft, mitzuteilen (insbesondere Name, Firma, 
Geschäftssitz und ggf. Rechnungsanschrift, Bank-
verbindung, Rechtsform und Rufnummer). Unter-
lässt der Kunde diese Mitteilung, so hat er die Kos-
ten für die Ermittlung der zur Vertragserfüllung not-
wendigen Daten zu tragen. 

7.7 Der Kunde benennt mindestens einen fachkundi-
gen, mit dem System vertrauten Ansprechpartner 
sowie einen Stellvertreter und hat sicher zu stellen, 
dass mindestens einer dieser Ansprechpartner er-
reichbar ist. 

7.8 Der Kunde ist für sämtliche Beschädigungen und/ 
oder Verluste von Einrichtungen der Ratiodata in 
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seinem Risiko- und Verantwortungsbereich verant-
wortlich und hat der Ratiodata den dadurch entste-
henden Schaden zu ersetzen. Ausgenommen sind 
die Schäden, die Ratiodata oder Dritte zu vertreten 
haben. 

7.9 Es obliegt allein dem Kunden, gegen alle Arten von 
Datenverlust, Übermittlungsfehler und Betriebsstö-
rungen die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
zu treffen, soweit nicht einzelvertraglich etwas an-
deres vereinbart wurde. Ratiodata haftet insofern 
nicht. 

7.10 Bei der Leistungserbringung ist die Ratiodata da- 
von abhängig, dass der Kunde seine Mitwirkungs-
pflichten fristgemäß erfüllt. Geschieht dies nicht und 
entstehen dadurch Verzögerungen und/oder Mehr-
aufwand, kann die Ratiodata – unbeschadet weiter-
gehender gesetzlicher Rechte – Änderungen des 
Zeitplans oder der Preise verlangen. 

7.11 Der Kunde darf keine Wartungs- oder Reparaturar-
beiten selbst oder durch Dritte durchführen lassen, 
es sei denn, die Ratiodata hat hierzu vorab schrift-
lich ihre Zustimmung erteilt. Hierzu gehören nicht 
der Abbau des Systems, die Verbringung an einen 
anderen Aufstellort und der Wiederaufbau. Soweit 
dies unsachgemäß erfolgt, gilt Ziffer 5. 

 

8. Behinderung und Unterbrechung der 
Leistung 

 
8.1 Ereignisse höherer Gewalt, die der Ratiodata die 

Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, berechtigen sie, die Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen um die Dauer der Behinderung und um 
eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben. 
Der höheren Gewalt stehen alle Ereignisse gleich, 
soweit sie unvorhersehbar, schwerwiegend und 
von den Parteien unverschuldet sind. Die Ratiodata 
unterrichtet den Kunden unverzüglich über den Ein-
tritt eines solchen Umstandes. Sobald zu überse-
hen ist, zu welchem Zeitpunkt die Leistung wieder 
aufgenommen werden kann, ist dies dem Kunden 
mitzuteilen. 

8.2 Ausführungsfristen verlängern sich angemessen, 
wenn die Behinderung vom Kunden zu vertreten ist. 
Sie verlängern sich außerdem angemessen, wenn 
der Kunde eine ihm obliegende Mitwirkungshand-
lung unterlassen oder nicht fristgerecht erbracht 
hat. In den vorstehenden Fällen ist die Ratiodata 
berechtigt, für die Dauer der Unterbrechung die ver-
einbarte Vergütung oder die Erhöhung eines ver-
einbarten Festpreises zu verlangen. 

 

 

9. Beauftragung Dritter 
 

9.1 Die Ratiodata ist berechtigt, Leistungen ganz oder 
teilweise durch von ihr bestimmte Unterauftragneh-
mer ausführen zu lassen, sofern der Unterauftrag-
nehmer die vertraglichen Pflichten, insbesondere 
solche des Datenschutzes, in gleicher Weise erfüllt 
wie die Ratiodata. 

9.2 Sofern sich Ratiodata zur Erfüllung des Vertrages 
Dritter bedient, werden diese nicht Vertragspartner 
des Kunden. 

 

10. Vergütung und Zahlungsbedingungen 
 

10.1 Die Ratiodata erhält für ihre Leistungen eine Vergü-
tung gemäß den Regelungen des Systemscheins, 
Anlage 1 in Verbindung mit der vereinbarten Full-
Service-Variante.  

10.2 In der Vergütung enthalten sind alle im Rahmen der 
vereinbarten Wartungspakete und/oder Full-Ser-
vice-Varianten zu erbringenden Leistungen der Ra-
tiodata, einschließlich Anfahrten, Übernachtungen 
und Spesen sowie Ersatzteile. 

10.3 Ausgenommen von der Vergütung sind Ver-
brauchsmaterialien.  

10.4 Nicht mit der Vergütung gemäß Ziffer 10.1 abgegol-
ten sind auch alle Leistungen, die unter den Leis-
tungsausschluss gemäß Ziffer 5 fallen oder in der 
vereinbarten Full-Service-Variante ausgenommen 
sind. Solche Leistungen sind gesondert zu beauf-
tragen und werden, sofern im Einzelfall keine ab-
weichende Regelung vereinbart wird, nach Auf-
wand wie folgt vergütet: 

- Benötigte Ersatzteile werden entsprechend der 
zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Preisliste des 
Herstellers der zu betroffenen Systeme berech-
net. 

- Für den telefonischen Support, Help-Desk und 
Technikereinsätze erhält die Ratiodata eine Ver-
gütung entsprechend der zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung gültigen Stundensätze der Ra-
tiodata zzgl. eventueller Reisekosten und Spe-
sen. Die aktuellen Stundensätze werden auf An-
frage zur Verfügung gestellt. 

10.5 Angegebene Preise verstehen sich zuzüglich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soll-
ten für Leistungen zusätzliche Steuern oder sons-
tige öffentliche Abgaben anfallen, sind diese vom 
Kunden zu übernehmen.  

10.6 Die Zahlungspflicht des Kunden beginnt mit dem 
Tag der ersten Bereitstellung der Leistung durch 
Ratiodata. Sind monatlich zu zahlende Entgelte für 
Teile eines Kalendermonats zu zahlen, wird jeder 
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Tag des Monats, für den eine Zahlungspflicht be-
steht, mit 1/30 des monatlichen Entgeltes berech-
net.  

10.7 Ratiodata kann die Entgelthöhe für die Zukunft an-
passen, sofern dies aufgrund von Änderungen der 
Marktverhältnisse, die bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbar waren, und deren Nichtberücksichti-
gung die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnis-
ses merklich stören würde, in kalkulatorischer Sicht 
erforderlich wird. Ratiodata wird nur die Änderun-
gen ausgleichen, ohne einen weiteren Vorteil zu er-
langen. Entgeltanpassungen werden dem Kunden 
schriftlich oder in Textform mitgeteilt. Die einzelnen 
Änderungen werden dem Kunden in der Mitteilung 
einzeln zur Kenntnis gebracht und treten, soweit 
nicht ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt 
ist, drei Monate nach der Mitteilung in Kraft. Bei ei-
ner Entgelterhöhung hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag außerordentlich mit einer Frist von einem 
Monat zum Inkrafttreten der Entgeltänderung zu 
kündigen, sofern die Erhöhung mehr als 5 % be-
trägt. 

10.8 Hinsichtlich einzelner Systeme ist die Ratiodata 
berechtigt eine angemessene Anpassung der Ver-
gütung zu verlangen, wenn der Serviceaufwand 
für das System den durchschnittlichen jährlichen 
Serviceaufwand vergleichbarer Systeme um mehr 
als 50 % überschreitet. Die Anpassung kann mit 
einer Ankündigungsfrist von drei Monaten erstmals 
für einen Zeitpunkt ein Jahr nach Beginn der Ser-
viceleistungen für das betreffende System verlangt 
werden. Stimmt der Kunde der Anpassung nicht 
zu, ist die Ratiodata berechtigt die Service-Verein-
barung für das betroffene System vorzeitig mit ei-
ner Frist von zwei Monaten zum Monatsende zu 
kündigen. In diesem Fall erfolgt eine Erstattung 
der Vergütung für das betroffene System für die 
Zeiträume nach Wirksamwerden der Kündigung. 
Die Servicevereinbarungen im Übrigen bleiben un-
berührt. Eine Entgeltanpassung ist der Ratiodata im 
Übrigen gemäß den Regelungen in Ziffer 6.2 bis 6.4 
möglich. Hat Ratiodata mit der Leistungserbringung 
noch nicht begonnen, so ist eine Entgeltanpassung 
nur möglich, wenn zwischen Vertragsschluss und 
Beginn der Leistungserbringung mindestens vier 
Monate liegen.  

10.9 Die Ratiodata wird die Entgelte jeweils für ein 
Kalenderjahr im Voraus in Rechnung stellen. Ra-
tiodata behält sich vor, Abschlagszahlungen vom 
Kunden zu verlangen. Ratiodata behält sich eben-
falls vor, in unterschiedlichen Abrechnungszeiträu-
men zu fakturieren. 

10.10 Alle Forderungen werden zehn Tage nach Zugang 
der Rechnung beim Kunden fällig. Eine freiwillige 
Abweichung der Ratiodata hiervon zu Gunsten des 

Kunden begründet für diesen keinerlei Rechtsan-
spruch auf die Abweichung. Andere Zahlungswei-
sen sind schriftlich zu vereinbaren. 

10.11 Beanstandet der Kunde eine Abrechnung über 
Leistungen der Ratiodata, so muss dies innerhalb 
einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Rech-
nung schriftlich gegenüber Ratiodata erfolgen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 
(Datum des Poststempels). Die Unterlassung recht-
zeitiger Beanstandungen gilt als Genehmigung. Ra-
tiodata wird den Kunden in der Rechnung auf die 
Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen Bean-
standung besonders hinweisen. Gesetzliche An-
sprüche des Kunden nach Fristablauf bleiben unbe-
rührt, soweit Ratiodata die Überprüfung der Bean-
standung datenschutzrechtlich möglich ist.  

10.12 Der Kunde hat die zusätzlichen Kosten des Geld-
verkehrs zu zahlen, soweit sie von ihm verursacht 
worden sind. 

10.13 Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält 
sich die Ratiodata ausdrücklich vor. Die Annahme 
von Schecks oder Wechseln erfolgt in jedem Fall 
nur erfüllungshalber. Alle tatsächlichen Einzie-
hungsspesen werden berechnet. Der Kunde hat alle 
Kosten zu ersetzen, die durch Nichteinlösung eines 
Schecks oder eine nicht eingelöste oder zurückge-
reichte Lastschrift entstehen es sei denn, dass der 
Kunde und seine Erfüllungs- bzw. Verrichtungsge-
hilfen nachweislich die gebotene Sorgfalt beachtet 
haben oder der Schaden auch bei Beachtung die-
ser Sorgfalt entstanden wäre. 

10.14 Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, ist die 
Ratiodata berechtigt, Verzugszinsen und  
-pauschalen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. 
Sind die tatsächlichen Zinsbelastungen höher, ist 
die Ratiodata berechtigt, diese geltend zu machen. 
Dem Kunden bleibt unbenommen nachzuweisen, 
dass der Ratiodata kein oder ein geringerer Ver-
zugsschaden entstanden ist. Die der Ratiodata 
sonst zustehenden Rechte bleiben davon unbe-
rührt. 

10.15 Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht, das 
nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, 
nicht ausüben. Er kann nur mit einer unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrech-
nen. 

 

11. Gewährleistung 
 

11.1 Produktbeschreibungen, Darstellungen und Test-
programme sind Leistungsbeschreibungen, jedoch 
keine Garantien. Eine Garantie bedarf der schriftli-
chen ausdrücklichen Erklärung durch die Ge-
schäftsführung der Ratiodata.  
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11.2 Mängel einer Reparaturleistung hat der Kunde der 
Ratiodata unverzüglich nach Entdeckung schriftlich 
und mit einer möglichst genauen Beschreibung des 
Mangels darzulegen, sofern der Kunde über das 
notwendige Know-how verfügt, um die Mängel aus-
führlich zu beschreiben. Liegt kein auf Kundenseite 
notwendiges Know-how für die technische Mängel-
beschreibung vor, sind die funktionalen Auswirkun-
gen zu beschreiben. Der Kunde stellt der Ratiodata 
auf Anforderung in zumutbarem Umfang Unterla-
gen und Informationen zur Verfügung, die dieser 
zur Beurteilung und Beseitigung benötigt.  

11.3 Soweit ein Mangel vorliegt, ist die Ratiodata nach 
ihrer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur 
Herstellung einer neuen mangelfreien Reparatu-
leistung berechtigt (Nacherfüllung). Sollte eine der 
beiden oder beide Arten der Nacherfüllung unmög-
lich oder unverhältnismäßig sein, ist die Ratiodata 
berechtigt, diese zu verweigern. Gelingt die Nach-
erfüllung innerhalb angemessener Zeit nicht, oder 
ist sie aufgrund der Beschaffenheit der Ware un-
möglich oder unverhältnismäßig, hat der Kunde 
nach seiner Wahl ein Minderungs- oder Rücktritts-
recht. Schadensersatzansprüche sind auf den in 
Ziffer 12 geregelten Umfang beschränkt. 

11.4 Wird ein Mangel nicht innerhalb einer vom Kunden 
gesetzten, angemessenen Frist beseitigt, ist der 
Kunde nach seiner Wahl zur Herabsetzung des 
Entgelts (Minderung) oder zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt. 

11.5 Die Ansprüche aus Mängelhaftung verjähren in ei-
nem Jahr nach Abnahme.  

11.6 Weist die Ratiodata nach, dass Mängel nicht vorge-
legen haben, kann sie die Erstattung des Aufwan-
des für die aufgrund der Mängelbeseitigung er-
brachten Leistungen nach den allgemein von ihr an-
gewandten Vergütungssätzen verlangen, soweit 
nichts anderes vereinbart wird. 

11.7 Bei Wartungsleistungen besteht kein Anspruch auf 
Mängelhaftung. 

 

12. Haftung und Haftungsausschluss 
 

12.1 Die Ratiodata haftet unbeschränkt 

- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

- für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesund-
heit, 

- im Umfang einer übernommenen Garantie. 

12.2 Bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardi-
nalpflicht), haftet die Ratiodata im Falle leichter 
Fahrlässigkeit, soweit der Schaden nach der Art 
des fraglichen Geschäftes vorhersehbar und ty-
pisch ist, maximal aber begrenzt auf 100.000,00 € 
je Schadensfall und 500.000,00 € je Kalenderjahr. 

12.3 Die Haftung für mittelbare Schäden, wie z.B. Mehr-
aufwand, Stillstandzeiten oder entgangenen Ge-
winn infolge mangelhafter Lieferung oder Leistung, 
ist ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder Ra-
tiodata ausdrücklich eine Garantie übernommen 
hat. 

12.4 Bei Verlust von Daten haftet die Ratiodata stets nur 
für denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgemäßer 
Datensicherung durch den Kunden für die Wieder-
herstellung der Daten erforderlich wäre. 

12.5 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch 
für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertre-
ter und Organe der Ratiodata. 

12.6 Eine weitergehende Haftung der Ratiodata besteht 
nicht. Die Haftung nach zwingenden gesetzlichen 
Regelungen (z. B. Produkthaftungsgesetz) bleibt 
hiervon unberührt. 

12.7 Der Transport der Systeme vom Kunden zur Ratio-
data und zurück erfolgt auf Gefahr des Kunden, es 
sei denn, es handelt sich um die Erfüllung eines ge-
setzlichen Nacherfüllungsanspruches  des  Kunden  
nach  §  439  oder 635 BGB oder es ist ein Vor-Ort-
Service vereinbart und die Behebung der Störung 
vor Ort ist  nicht möglich. 

 

13. Vertraulichkeit 
 

Die im Rahmen des Vertrages jeweils der anderen 
Partei zugänglich gemachten Informationen sowie 
Kenntnisse, die bei Gelegenheit der Zusammenar-
beit über Angelegenheiten– etwa technischer, kom-
merzieller oder organisatorischer Art – der jeweils 
anderen Vertragspartei bekannt werden, sind ver-
traulich zu behandeln und während der Dauer so-
wie nach Beendigung des Vertrages ohne die vor-
herige schriftliche Einwilligung der betroffenen Par-
tei nicht zu verwerten oder zu nutzen oder Dritten 
zugänglich zu machen. Eine Nutzung dieser Infor-
mationen ist allein zum Zwecke der Durchführung 
dieses Vertrages beschränkt. Ein darüber hinaus-
gehender Schutz besonders vertraulicher Informa-
tionen und die damit verbundene Festlegung von 
Voraussetzungen und Bedingungen sind gesondert 
zu vereinbaren. 
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14. Schutzrechte 
 

14.1 Versucht ein Dritter, gestützt auf angeblich bessere 
Rechte, den Kunden an der vertragsgemäßen Nut-
zung der Leistungen der Ratiodata zu hindern, so 
zeigt der Kunde dies der Ratiodata unverzüglich 
schriftlich an. Der Kunde stellt der Ratiodata alle zur 
Abwehr erforderlichen Informationen und Unterla-
gen zur Verfügung und gewährt der Ratiodata sons-
tige angemessene Unterstützung und führt die Ge-
richtsverfahren im Einvernehmen mit der Ratiodata. 
Der Ratiodata bleibt die Entscheidung über eine 
vergleichsweise Erledigung vorbehalten. Die Ratio-
data wird dem Kunden alle im Zusammenhang mit 
der Abwehr derartiger Ansprüche entstandenen an-
gemessenen Kosten ersetzen, soweit der Kunde 
die Abwehr im Einvernehmen mit der Ratiodata be-
trieben hat. Erstattet der Anspruchsteller dem Kun-
den Kosten, sind diese vom Kunden an die Ratio-
data zurück zu gewähren.  

14.2 Die Ratiodata wird nötigenfalls ihre Leistungen (ein-
schließlich Software) so abändern, dass sie bei Er-
füllung aller wesentlichen Anforderungen des Kun-
den Rechte Dritter nicht verletzen, oder sie wird auf 
ihre Kosten dem Kunden eine Lizenz des Dritten 
verschaffen. Gelingt weder das Eine noch das An-
dere oder ist es mit angemessenem Aufwand nicht 
möglich, sind Drittansprüche aber rechtskräftig fest-
gestellt, so ersetzt die Ratiodata den Schaden, der 
dem Kunden hierdurch unmittelbar entsteht. Der 
Kunde wird in diesem Fall unverzüglich die Nutzung 
der Leistungen einstellen. Vorstehender Anspruch 
des Kunden ist der Höhe nach auf das für die be-
troffenen Leistungen entrichtete Entgelt be-
schränkt. 

14.3 Die Ratiodata haftet nicht für die Verletzung von 
Rechten Dritter, wenn 

- diese auf der Verwendung oder auf der Änderung 
einer Leistung durch den Kunden oder eines 
durch diesen beauftragten Dritten beruht, die 
nicht von Ratiodata schriftlich autorisiert war; 

- diese darauf beruht, dass Lieferungen und Leis-
tungen einschließlich Software mit Programmen, 
Hardware oder anderen Gegenständen von Drit-
ten nicht bestimmungsgemäß kombiniert oder zu-
sammen mit diesen betrieben oder genutzt wur-
den; oder 

- diese auf Informationen, Technologien oder Ma-
terial des Kunden oder darauf beruht, dass Ratio-
data Spezifikationen des Kunden umgesetzt oder 
berücksichtigt hat. 

14.4 Sofern im Rahmen des Vertragsverhältnisses der 
Kunde der Ratiodata Software oder andere urhe-
berrechtsfähige Materialien zur Nutzung überlässt, 
so gelten die vorstehenden Absätze entsprechend. 

15. Vertragslaufzeit 
 

15.1 Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit der Unter-
zeichnung des Systemscheins oder mit dem Tag 
der ersten Bereitstellung der Leistung durch Ratio-
data, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt. 

15.2 Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von zwölf Mo-
naten. Die Laufzeit verlängert sich nach Ablauf der 
Vertragslaufzeit automatisch um dieselbe Laufzeit, 
es sei denn, der Vertrag wird von einer der Ver-
tragsparteien mit einer Frist von drei Monaten zum 
Vertragsende gekündigt. 

15.3 Der Kunde ist berechtigt, diesen Vertrag hinsicht-
lich einzelner Hardwarekomponenten vorzeitig mit 
einer Frist von vier Wochen zum Monatsende zu 
kündigen, wenn er die Hardware endgültig außer 
Betrieb nimmt oder veräußert. Die Mindestver-
tragslaufzeit des Vertrages beträgt jedoch auch in 
diesem Fall zwölf Monate. In diesem Fall erfolgt 
eine Erstattung der Vergütung für die Zeiträume 
nach Wirksamwerden der Kündigung. Die Ser-
vicevereinbarungen im Übrigen bleiben unberührt. 

15.4 Bei Verträgen mit langer Laufzeit (24, 36 Monate 
Laufzeit oder länger ) und daraus resultierenden 
Laufzeitrabatten auf das Entgelt nach Ziffer 10.1 gilt 
in Bezug auf eine evtl. Neukalkulation aufgrund ei-
ner Teilkündigung nach Ziffer 15.3 folgendes:  

- Variante 1: Das vorzeitig gekündigte Gerät wird 
durch ein Neues ersetzt: Bei sofortigem Ab-
schluss eines Folgevertrages mit einem War-
tungsbeginn nach Ende der Garantiezeit erfolgt 
keine Neukalkulation. 

- Variante 2: Das vorzeitig gekündigte Gerät wird 
nicht durch ein Neues ersetzt und endgültig au-
ßer Betrieb gesetzt: Die Entgelte werden entspre-
chend der tatsächlichen Laufzeit neu kalkuliert. 
Die berechneten Differenzen werden gutge-
schrieben bzw. nachfakturiert. 

15.5 Die Ratiodata ist berechtigt, den Vertrag vorzeitig 
mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende 
zu kündigen, wenn der Hersteller des Systems den 
Vertrieb der Systeme und/oder die Versorgung mit 
Ersatzteilen und sonstigen für die Erfüllung dieses 
Vertrages erforderlichen Leistungen einstellt und 
diese nicht oder nicht zu vergleichbaren Bedingun-
gen anderweitig von der Ratiodata beschafft wer-
den können. 

15.6 Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis, bevor 
die Leistung bereitgestellt ist oder kündigt Ratiodata 
den Vertrag aus von dem Kunden zu vertretenem 
wichtigem Grund vor Erbringung der Leistung, so 
hat der Kunde die Aufwendungen für bereits durch-
geführte Arbeiten zu ersetzen sowie an Ratiodata 
eine angemessene Entschädigung in Höhe von 25 
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Prozent der Summe der restlich anstehenden Ent-
gelte, die bis zum Ablauf der regulären Vertrags-
laufzeit zu zahlen gewesen wären, zu zahlen. Der 
Ablösebetrag ist in einer Summe zu zahlen. Dem 
Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, 
dass der Ratiodata kein oder ein geringerer Scha-
den entstanden ist. Ratiodata bleibt es unbenom-
men, nachzuweisen, dass ihr ein höherer Schaden 
entstanden ist. 

15.7 Das Recht jeder Vertragspartei, den Vertrag bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes außerordentlich 
und fristlos zu kündigen, bleibt unberührt. 

15.8 Kündigungen bedürfen der Schriftform. 

 

16. Sonstige Bestimmungen 
 

16.1 Dem Kunden ist es ohne vorherige schriftliche Er-
laubnis der Ratiodata nicht gestattet, die Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag mit Ratiodata ganz 
oder teilweise auf Dritte zu übertragen. § 354a HGB 
bleibt unberührt 

16.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Münster in 
Nordrhein-Westfalen. Die Ratiodata ist berechtigt, 
am Hauptsitz oder einem Sitz einer Niederlassung 
des Kunden zu klagen. 

16.3 Die Regelungen des UN-Kaufrechtes (CISG) sind 
ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht unter Ausschluss derjenigen Vorschriften 
des deutschen internationalen Privatrechtes, die 
auf die Geltung ausländischen Rechtes verweisen. 

16.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirk-
sam sein oder unwirksam werden, wird dadurch der 
übrige Inhalt dieser AGB nicht berührt. Die Ver-
tragspartner werden partnerschaftlich zusammen-
wirken, um eine Regelung zu finden, die dem ur-
sprünglich Gewollten weitestgehend entspricht. 

 


